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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen A nlagen in der Flurbereini-

gung (Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz)  

Vorprüfung des Einzelfalls nach dem Gesetz über die  Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) 

 

In der Flurbereinigung Sinsteden ist beabsichtigt, ca. 2 km Wirtschaftswege mit Schot-

terbefestigung auszubauen. 

Aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §§ 3a und 3c des Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der derzeit gültigen Fassung 

wird festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die vorgenannten Maß-

nahmen nicht erforderlich ist, weil das Flurbereinigungsverfahren insgesamt gesehen 

keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben wird.  

Das Ergebnis dieser Untersuchung kann bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezer-

nat 33, Croonsallee 36 – 40, 41061 Mönchengladbach, während der Dienststunden 

(8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr) eingesehen werden. Vorherige Anmeldung 

unter der oben genannten Rufnummer wird erbeten. 

 

 

Im Auftrag 

gezeichnet  

 

Ralf Wilden 
 

 

 


